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 EMAS-Teilnahme und Umwelterklärung bzw. Bericht der 

ersten Umweltbetriebsprüfung und Antrag der Geschäfts-

leitung 

 Bescheidauflistung 

 Anlagendokumentation als „Lose Blattsammlung“ 

• Bezeichnung der Anlage 
• Bereich/Lage 
• Foto/Übersichtsplan/Fließschema 
• Zweck der Anlage 
• Technische Daten 
• Sonstige Anlagenbeschreibung 
• Dazugehörige Genehmigungsbescheide 
• Emissionen der Anlage 
• Sonstiges/Verweise auf weiterführende 

Beschreibungen oder Pläne 
• Bescheide/Genehmigungsstand 
• Bescheidauflagen 
 

 Pläne und Skizzen 

 Abfallwirtschaftskonzept 

 Sonstige Unterlagen wie z.B. Firmenbuchsauszug 

 Änderungsverzeichnis 

 
Abbildung 23: Angaben zur einzelnen Bescheidauflage 

 
Durch Softwareunterstützung erhält man einen noch besseren Überblick 
über die bestehenden Betriebsanlagen, die verbundenen Bescheide und 
den Erfüllungsstatus der zugehörigen Auflagen. Eine derartige Daten-
bank stellt somit eine ideale Basis für die Vorbereitung und weitere Nut-
zung der Konsolidierungsunterlagen dar! 
 

6.7 Checkliste für Antragsunterlagen 
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7 Vorbereitung und Ablauf der Konsolidie-
rungsverhandlung 

 
Folgende Punkte sollten bei der Vorbereitung auf die Konsolidierungs-
verhandlung berücksichtigt werden: 
 

 Die gesamte Anlagenbeschreibung und Pläne und Anhänge in 
ausreichender Menge (mindestens 2fach), sowohl in gedruckter 
(Hardcopy) als auch in elektronischer Form vorbereiten. 

 
 Erstellung eines Übersichtsplans (insbesondere bei späteren 

Aktualisierungen hilfreich), um auf einem Blick darzustellen, wel-
che Bereiche inwiefern in der Konsolidierung betrachtet werden. 
Auch hier kann sich das Farbleitsystem widerspiegeln indem man 
Anlagen beispielsweise in einem Lageplan schwarz (genehmigt 
und betrieben), grün (geringfügige Abweichungen, genehmi-
gungsfähig), rot (Abweichungen, nicht genehmigungsfähig) und 
blau (wegfallende Anlagen) einzeichnet oder markiert. 

 
 Bereits bei der Vorbesprechung auf die Wünsche der Behörde 

und der verschiedenen Sachverständigen eingehen (wenn realis-
tisch und wirtschaftlich vertretbar).  

 
 Erstellung einer zusammenfassenden Auflistung der Anlagen-

bereiche als Übersicht sortiert nach Lärm-, Abwasser-, Ar-
beitssicherheits-, etc. relevanten Bereiche, eventuell auch in ei-
nem Übersichtsplan mit Legende. So können die jeweiligen 
Sachverständigen leicht erkennen, welche Anlagenteile sie betref-
fen. 

 

 Die vorläufig erstellten Konsolidierungsunterlagen (Text- und 
Planteil) sollten in Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Unterlagen mit dem Behördenvertreter und den voraussicht-
lich zuständigen Sachverständigen sowie dem Arbeitsinspektorat 
vorbesprochen werden. Erforderliche Änderungen müssen dann 
in die Antragsunterlagen eingearbeitet werden. 

 
 Es sollte versucht werden, bereits bei den Vorbesprechungen 

sämtliche Unklarheiten mit der Behörde zu bereinigen. Alles was 
schon im Vorfeld erledigt und geändert werden kann, verringert 
die Wahrscheinlichkeit auftretender Probleme bei der Verhand-
lung. 

 
 Übersichtstabellen, Verzeichnisse und Bescheidauflistungen er-

leichtern die Verständigung bei der Verhandlung und verhindern 
eventuelle Kommunikationsprobleme. 

 
Die Behörde hebt nach der Antragsstellung die aufliegenden Genehmi-
gungsakte aus bzw. beschafft diese Akten bei den bisher zuständigen 
Genehmigungsbehörden. Dann erfolgt eine erste Prüfung bezüglich 
Zulässigkeit und Vollständigkeit der Genehmigungen (gem. § 22 
UMG). Nach Durchsicht der vorliegenden Bescheide und des Antrages 
klärt die Behörde, welche Materienvorschriften (z.B. GewO 1994, 
WRG 1959, MinroG) anzuwenden sind und bestellt danach die 
Sachverständigen (z.B. für Maschinenbau, Bautechnik, Elektrotechnik, 
Lärm, Abluft, Abwasser, wasserwirtschaftliches Planungsorgan, 
Abfallwirtschaft, Chemie, Hygiene, etc.).  
 
Die einzelnen Sachverständigen beurteilen im Verfahren nicht, ob 
die Anlage dem Stand der Technik entspricht, sondern, ob die An-
lage dem genehmigten Konsens entspricht und ob Auflagen 
entbehrlich sind bzw. durch gesetzliche Vorschriften bzw. 
Verordnungen überholt wurden. Letztlich gilt bei Widersprüchen, in 
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den Bescheiden die bessere Regelung zu erkennen. Bei Gefährdungen 
der Sicherheit und der Gesundheit von Menschen hat die Behörde 
außerdem von Amts wegen zu handeln. 
 
Die Behörde übermittelt die Antragsunterlagen an beigezogene 
Sachverständige und das Arbeitsinspektorat entweder gleichzeitig mit der 
Ladung zur mündlichen Verhandlung oder gesondert mit dem Ersuchen 
um Stellungnahme. Grundsätzlich hat die Behörde zur mündlichen 
Verhandlung (Augenscheinsverhandlung) nur den Antragsteller und 
die Sachverständigen zu laden. Zweckmäßigerweise sind auch das 
Arbeitsinspektorat und das Verkehrsarbeitsinspektorat, sofern es betrof-
fen ist, zur mündlichen Verhandlung zu laden. 
 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat die Behörde unter Beizie-
hung der Sachverständigen zu klären, ob der IST-Zustand der Anlage 
dem Genehmigungskonsens entspricht bzw. ob genehmigungs-
pflichtige Abweichungen im Rahmen des Konsolidierungsver-
fahrens mitgenehmigt werden können. Weiters hat die Behörde im 
Rahmen der mündlichen Verhandlung widersprüchliche Spruchteile 
(Auflagen, Befristungen, Bedingungen) so aufzulösen, dass sie nach 
Maßgabe des Standes der Technik dem Schutz der Parteien und den 
nach den Materienvorschriften zu schützenden Interessen besser ent-
sprechen. Dabei hat die Behörde im Sinne der vorgelegten Gliederung 
der Anlage in der „Losen Blattsammlung“ vorzugehen und zu prüfen, 
ob sämtliche genehmigungspflichtige Anlagenteile ausreichend beschrie-
ben sind.  
 
Dem Antragssteller können auch nötige Korrekturen aufgetragen wer-
den. Auch wenn die mündliche Verhandlung ergeben hat, dass die 
Antragsunterlagen unvollständig und/oder unrichtig sind, ist ein 
diesbezüglich geänderter Antrag bzw. sind die fehlenden Unterlagen 
vorzulegen. 
 

Die Behörde hat auf Basis des Verhandlungsergebnisses den Entwurf 
eines entsprechenden Konsolidierungsbescheides zu erstellen. Ein 
Muster für den Konsolidierungsbescheid finden Sie in Anhang 3 bzw. 
auch als Download unter www.emas.gv.at.  
 
Neben dem Antragssteller und dem zuständigen Arbeitsinspektorat ha-
ben auch Personen, deren subjektiv öffentliche Rechte betroffen 
sind, Parteistellung im Konsolidierungsverfahren (§ 22 Abs. 5 UMG).  
So hat die Behörde den Entwurf des konsolidierten Genehmigungs-
bescheides bei der jeweiligen Standortgemeinde 14 Tage aufzu-
legen und dies durch Anschlag an der Amtstafel der Standortgemeinde 
und in sonstiger geeigneter Weise (Bezirkszeitung, Amtsblatt, weit 
verbreitete Tageszeitung) kundzumachen. Muster für die Auflage des 
Bescheides (Amtsblatteinschaltung, Kundmachung Standortgemeinde, 
Stellungnahme zuständige Behörden, Parteienkundmachung) finden Sie 
in Anhang 4 bzw. unter www.emas.gv.at.  
 
Die Auflage des Bescheidentwurfes hat gemeinsam mit den Antrags-
unterlagen, die der Bescheidentwurf zum wesentlichen Bestandteil 
erklärt, und den Niederschriften zu erfolgen. Innerhalb der 2-Wochen-
frist können von Parteien gegen den Bescheidentwurf im Sinne des § 22 
Abs. 5 und 6 UMG Einwendungen erhoben werden. Auf diese 
Rechtsfolge ist in der Verlautbarung hinzuweisen. Bei Einwendungen 
hat die Behörde die Rechtmäßigkeit abzustimmen und diesbezügliche 
Ergänzungen im Bescheidentwurf vorzunehmen.  
 
Die Behörde übermittelt den Bescheidentwurf zur allfälligen Stellung-
nahme an die bisher zuständigen Materienbehörden (Gewerbebehörde, 
Wasserrechtsbehörde, Abfallbehörde gem. § 29 AWG) und an das 
Arbeitsinspektorat. Deren Stellungnahmen sind zu berücksichtigen.  
 
Danach ist der Bescheid von der Behörde an den Antragsteller, das 
Arbeitsinspektorat, die nach den Materienvorschriften zuständigen Be-
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hörden und an Parteien zu übermitteln, die Einwendungen erhoben 
haben. Die vorgelegte „Lose Blattsammlung“ (Projektbeilagen) ist 
dem Antragsteller und dem Arbeitsinspektorat zu übermitteln sowie 
einmal bei der Behörde zu belassen. Diese Ausfertigung stellt die 
konsolidierte Ausfertigung des Bescheides dar. Jedes Blatt der „Losen 
Blattsammlung“ ist von der Behörde fälschungssicher, z.B. mittels 
Amtssiegel, zu kennzeichnen.7 
 

8 Fortführung des Bescheides 
Der konsolidierte Bescheid wird erstmals erstellt und dann laufend 
fortgeschrieben. Bei jeder genehmigungspflichtigen Änderung der 
Betriebsanlage wird die „Lose Blattsammlung“ aktualisiert und die 
Genehmigung bei der zuständigen Behörde beantragt.  
Im UMG fehlen detaillierte Vorgaben, wie eine Weiterführung des 
konsolidierten Bescheides stattfinden muss und daher wird aus den 
Erfahrungen bisheriger Konsolidierungen die sinnvollste Abwicklung 
dargestellt. 
 
Folgender Ablauf von Änderungen des konsolidierten Bescheides wurde 
auch mit Vertretern von Behörden mit Konsolidierungserfahrungen als 
sinnvoll erachtet.  

                                                 
7 Vgl. Kanzian (2004). 

 
 

Unterlagen in den Konsolidierungsakt

Austausch der Unterlagen in der Konsolidierungsmappe 

Feststellung der Fertigstellung (Niederschrift)

Fertigstellung der geplanten Anlagenaufstellung

Bescheid gemäß Materiengesetz

Verhandlung und Erarbeitung der Verhandlungsschrift 

Verhandlungstermin für geplante Änderung

Besprechung der geplanten Änderungen bei Amtssprechtag

Option: Einbeziehung baurechtlicher Genehmigungen

Inhalt der neuen Anlagenbeschreibung 

Meldung der Absicht zur Anlagenänderung
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8.1 Meldung der Absicht zur Anlagenaufstellung inkl. geänder-
ter Dokumentation des konsolidierten Bescheides (Antrags-
unterlagen)  

Der Betreiber einer konsolidierten Anlage erstellt die neuen Antrags-
unterlagen, wobei die Struktur der „Losen Blattsammlung“ verwendet 
wird.  
 
Handelt es sich um eine Anlagenänderung, werden die bestehenden 
Beschreibungen der Anlage (zutreffende Blätter der „Losen Blattsamm-
lung“) überarbeitet, mit einer neuen Revisionsnummer und dem 
Änderungsdatum versehen.  
 
Wird eine neue Anlage errichtet, wird dem jeweiligen Bereich oder dem 
jeweiligen Objekt die neue Anlage hinzugefügt, der Nummernkreis um 
eine Zahl erweitert und das Inhaltsverzeichnis geändert. 
 
Vom Antragssteller wird auch eine Austauschanleitung (welche Blätter 
wo ersetzt sollen werden) der Behörde vorgelegt. 
 
Zusätzlich werden sonstige für die Neugenehmigung oder Änderung der 
Anlage notwendigen Unterlagen wie Anlagenbeschreibung, Pläne, 
Abfallwirtschaftskonzept und eventuelle Berechnungen etc. gemäß 
geltender materienrechtlicher Bestimmung wie z.B. Gewerbeordnung 
zusammengestellt und die Errichtung oder Änderung der Anlage bean-
tragt. 

8.2 Besprechung der geplanten Änderungen bei Amtssprechtag 
Beim Bau- oder Amtssprechtag der jeweils zuständigen Behörde werden 
die geplanten Änderungen inkl. der vorbereiteten Antragsunterlagen mit 
den einzelnen Sachverständigen besprochen und danach entsprechende 
Ergänzungen bzw. Anpassungen der Antragsunterlagen durchgeführt. 
 

8.3 Verhandlungstermin für geplante Änderung 
Für die geplanten Änderungen oder Neuanträge werden gemäß 
Materiengesetz die Verhandlungstermine ausgeschrieben und die rele-
vanten Vertreter sowie Parteien eingeladen. Der Ablauf entspricht einem 
normalen Genehmigungsverfahren gemäß dem zutreffenden Mate-
riengesetz.  

8.4 Verhandlung und Erarbeitung der Verhandlungsschrift 
Entsprechend dem Verhandlungsergebnis wird die Niederschrift verfasst 
und den beteiligten Personen zugestellt.  

8.5 Bescheid gemäß Materiengesetz 
Auf Basis der Niederschrift wird von der Behörde der Genehmigungsbe-
scheid erstellt und nach erfolgter Rechtskraft ein Akt gemäß jeweiliger 
Rechtsmaterie – z.B. Gewerbeordnung – angelegt. 

8.6 Fertigstellung der geplanten Anlagenaufstellung 
Nach Genehmigung wird entsprechend geltendem Materienrecht die 
Anlage errichtet oder geändert und die Fertigstellung der UMG-Behörde 
angezeigt. 

8.7 Feststellung der Fertigstellung (Niederschrift) 
Die Fertigstellung wird vom Sachverständigen im Rahmen einer 
Überprüfung kontrolliert und mittels Niederschrift dokumentiert. Die 
Überprüfung findet im Rahmen der vorgeschriebenen, regelmäßigen 
Kontrollen durch die Behörde statt.  

8.8 Unterlagen in den Konsolidierungsakt 
Nach korrekter Umsetzung und Überprüfung durch die Behörde werden 
die Unterlagen vom  Materien-Akt (z.B. Gewerbeordnungs-Akt) in den 
Konsolidierungs-Akt transformiert und damit der konsolidierte Bescheid 
fortgeschrieben.  
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8.9 Austausch der Unterlagen in der Konsolidierungsmappe  
Zur vollständigen Nachvollziehbarkeit der Änderungen werden die 
bestehenden Blätter in der „Losen Blattsammlung“ ausgetauscht 
(Änderungen) oder ergänzt (Neugenehmigung) und damit die aktuelle 
Fassung der Beschreibung der Betriebsanlage wieder hergestellt. Damit 
ist die „Lose Blattsammlung“ wieder die aktuelle Beschreibung der 
Betriebsanlage, alte Blätter werden im Archiv aufbewahrt. 
 
Die Änderungsliste wird aktualisiert und damit ist die Änderung der 
„Losen Blattsammlung“ im Sinne der Dokumentenlenkung nachvoll-
ziehbar. 
 
Die Konsolidierungsdokumente in der „Losen Blattsammlung“ sind nun 
teilweise als UMG-Dokumente (Erstantrag) und teilweise z.B. als  
GewO-Dokumente (aufgrund von Änderungen) gestempelt. 
 

 
Abbildung 24: Beispiel Änderungsverzeichnis 

 

8.10 Option: Einbeziehung baurechtlicher Genehmigungen 
Sinnvoll wäre es auch, im Sinne einer einzigen Anlagenbeschreibung 
auch baurechtliche Genehmigungen (derzeit ist Landesrecht nicht 
konsolidierbar) in dem Konsolidierungsordner oder mit einem zusätzli-
chen, mitgeltenden Ordner mitzuerfassen.  

8.11 Inhalt der neuen Anlagenbeschreibung 
Ziel der Konsolidierung ist es, immer nur eine einzige und aktuelle 
Anlagenbeschreibung für das Unternehmen zu erstellen. Daher wer-
den bei Änderungen die entsprechenden Blätter ausgetauscht oder er-
gänzt, das Inhalts- und Änderungsverzeichnis angepasst und sonstige mit 
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der Änderung zusammenhängende Dokumente adaptiert. Alle Blätter 
müssen von der Behörde entweder als UMG- oder Materienrechts-
Dokumente gestempelt und freigegeben werden. Wieder liegen eine 
Dokumentation bei der Behörde und eine Version beim Betrieb auf.  
 

9 Erfahrungen von Behörden und Unter-
nehmen 

Aus der Sicht der Behörde ist die Konsolidierung eine wesentliche 
Grundlage für die Rechtskonformität von Unternehmen und auch 
eine Absicherung der Haftung der Behörde. Der Erstaufwand für 
die Durchführung einer Konsolidierung ist je nach Antragsteller und 
Historie des Unternehmens unterschiedlich groß. Bei einer optimalen 
Vorbereitung unter Einbeziehung erfahrener Berater (Aussage einer 
Behörde – je besser der Berater umso besser das Ergebnis!) lässt sich das 
Verfahren jedoch effizient abwickeln.  
 
Wichtig ist auch eine rechtzeitige Abstimmung der Termine mit der 
Behörde und den Sachverständigen und eventuelle Zwischenabnah-
men durch einzelne Sachverständige, um die Schlussverhandlung so 
effizient wie möglich zu gestalten.  
 
Die laufenden Fortführungen und die Überprüfung der Konsenssitua-
tion werden durch die Konsolidierung erheblich erleichtert und die Kos-
ten minimiert. Wichtig sind von Anbeginn ein enger Kontakt zur 
zuständigen Behörde und eine gute Abstimmung der Projektschritte.  
 
Mit der Konsolidierung wird sowohl für den Anlagenbetreiber als auch 
die zutreffende Behörde ein klares Bild über den Genehmigungskonsens 
der Anlage geschaffen und die Haftung für beide Seiten erheblich mini-
miert. Auch kann bei Stör- und Unfällen viel besser reagiert und damit 
der Schaden minimiert werden: Den Hilfsorganisationen (z.B. Feuerwehr) 

kann mit der „Losen Blattsammlung“ und der Kenntnis der Behörde 
jedes Bereiches des Unternehmens ein klares Bild über das 
Unternehmen gegeben und so der Einsatz effizient abgewickelt werden. 
Als Nutzen wurden in Interviews auch Synergieeffekte mit anderen 
Behördenprojekten wie z.B. Katastrophenschutz oder Krisenvorbeu-
gung erwähnt, da aufgrund der betrieblichen Kenntnisse für Behörden 
zusätzliche Vorteile auch für die Beurteilung übergreifender Gefährdun-
gen oder überregionaler Projekte geschaffen werden können. Mit der 
Konsolidierung hat die Behörde auch ständig die Schwerpunkte ihrer 
Betriebe und das Gesamtunternehmen im Blick und kann dadurch auch 
im Sinne des Unternehmens besser reagieren und entscheiden. 
 
Die Behördenseite würde eine Einbeziehung der Landesrechts-
vorschriften – vor allem der Bauordnung – sehr begrüßen, da in der 
derzeitigen Form nur eine Teilrechtskonformität erzielt werden kann. 
Ein Feststellungsbescheid wird auf jeden Fall begrüßt. Wichtig für 
Betriebe und Behörden sind auch die Synergieeffekte und Infor-
mationen für alle Behördenvertreter (Gewerbe, Bau, etc.) und damit 
die Basis für eine einheitliche und gemeinsame, konstruktive, nicht wi-
dersprüchliche Entscheidung. 
 
Als Erleichterung würde auch das Absehen von Kosten für die 
Wiederverlautbarung betrachtet werden. Denn die Verwaltungsabga-
ben machen doch teilweise einen erheblichen Betrag der Verfahrenskos-
ten aus, da es sich aber um keine Neugenehmigung handelt, wäre es 
sinnvoll, darauf zu verzichten. 
 
Vielfach wird die Methode der „Losen Blattsammlung“ auch schon 
bei gewerberechtlichen Genehmigungen eingesetzt und den Antragwer-
bern empfohlen, um eine effiziente und möglichste schlanke  Dokumen-
tenverwaltung sicher zu stellen. 
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Die Überprüfung gemäß § 82b GewO wird vielfach nicht durchgeführt 
und Beurteilungen und daraus erforderliche Maßnahmen finden oft 
nicht ausreichend statt. Nur mit einer Konsolidierung kann auch 
diesbezüglich die erforderliche Rechtskonformität sichergestellt werden. 
Alle interviewten Behördenvertreter sehen eine deutliche Verbesse-
rung durch die Konsolidierung gegenüber der bestehenden § 82b 
GewO Überprüfung.  
 
Wichtig ist es auch, dass eine Konsolidierung als gemeinsames Projekt 
zwischen Behörde und Betrieb betrachtet wird und damit das 
gegenseitige Vertrauen und Verständnis erheblich verbessert wird. Aus 
der Sicht der Behörde ist auch ein „OneStopShop“ – ein gemeinsames, 
konzentriertes Verfahren – die zukünftige Entwicklung von 
Behördenverfahren und dafür leistet die Konsolidierung die beste 
Grundlage.  
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Anhang 1 
 
§ 22. Umweltmanagementgesetz 
 
(1) Auf Antrag einer Organisation, die zumindest eine erste 
Umweltbetriebsprüfung entsprechend den Anforderungen gemäß 
Anhang II EMAS-V durchgeführt hat, hat die Behörde 
sämtliche für die Anlage eines Standortes bzw. für einen 
Anlagenteil nach bundesrechtlichen anlagenbezogenen 
Regelungen geltenden Genehmigungen in einem Bescheid 
zusammenzufassen. Als Genehmigungen gelten die in den 
bundesrechtlichen Vorschriften für die Zulässigkeit der 
Ausführung eines Vorhabens und die Inbetriebnahme einer 
Anlage oder von Anlagenteilen vorgeschriebenen behördlichen 
Akte oder Unterlassungen, wie insbesondere Genehmigungen, 
Kenntnisnahmen, Bewilligungen oder Feststellungen. Mit 
Rechtskraft des konsolidierten Bescheides treten die 
dadurch erfassten Genehmigungsbescheide außer Kraft. Der 
konsolidierte Bescheid gilt als Genehmigung nach allen 
bundesrechtlichen anlagenbezogenen Regelungen. 
 
(2) Die Organisation hat dem Antrag gemäß Abs. 1 
1. eine Zusammenstellung der Genehmigungsbescheide, 
einschließlich der von der Behörde zu übernehmenden 
Spruchteile, 
2. die von einem Befugten erstellte Bestandsaufnahme der 
Maschinen- und Anlagenteile sowie weiterer 
Anlageneinrichtungen, 
3. die von einem Befugten erstellten erforderlichen Pläne 
und Skizzen, 
4. eine aktuelle Betriebsbeschreibung, 
5. ein Abfallwirtschaftskonzept (§ 10 AWG 2002), 
6. den Bericht über die aktuelle Umweltbetriebsprüfung 
entsprechend den Anforderungen gemäß Anhang II EMAS-V und 
7. den Beschluss der obersten Leitung zur Teilnahme am 
EMAS-System oder zur Registrierung in einem gemäß § 15 Abs. 
5 eingerichteten Verzeichnis im erforderlichen Ausmaß, 
mindestens jedoch in zweifacher Ausfertigung schriftlich 
vorzulegen oder nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
in elektronischer Form zu übermitteln. 
 
(3) Die Behörde hat einen Bescheid gemäß Abs. 1 zu erlassen, 
wenn alle nach den Rechtsvorschriften des Bundes im Sinne 
des Abs. 1 erforderlichen Genehmigungen vorliegen sowie die 
Anlage konsensgemäß errichtet wurde und betrieben wird. 

Weicht die Anlage nur geringfügig von den 
Genehmigungsbescheiden ab, hat die Behörde im 
Konsolidierungsbescheid die Abweichungen zu genehmigen, 
wenn die Organisation die erforderlichen Unterlagen vorlegt 
und die Abweichungen für die öffentlichen Interessen nicht 
nachteilig sind oder im Fall des Eingriffs in fremde Rechte 
die Betroffenen zustimmen. Sind einzelne 
Genehmigungsbescheide für die Anlage oder für Anlagenteile 
nicht auffindbar, hat die Behörde dennoch den 
konsolidierten Genehmigungsbescheid zu erlassen, wenn die 
antragstellende Organisation Beweise (bezugnehmende 
Bescheide, Niederschriften, Überprüfungsbefunde, andere 
öffentliche oder nicht öffentliche Urkunden) vorlegt, auf 
Grund derer festgestellt werden kann, dass die Anlage oder 
die Anlagenteile genehmigt sind. 
 
(3a) Weicht die Anlage nicht nur geringfügig von den 
Genehmigungsbescheiden ab, so hat die Behörde eine 
angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb derer entweder um 
die erforderliche Genehmigung nachträglich angesucht wird 
oder der der Rechtsordnung entsprechende Zustand auf andere 
Weise hergestellt wird. 
 
(3b) Im Interesse der zweckmäßigen, raschen, einfachen und 
Kosten sparenden Verfahrensdurchführung hat die Behörde 
danach zu trachten, dass die Durchführung des 
Konsolidierungsverfahrens in weitgehender Koordination mit 
einem etwaigen nachzuholenden Genehmigungsverfahren gemäß 
Abs. 3a erfolgt. Dabei sind die Verfahren so weit wie 
möglich zu verbinden, insbesondere mündliche Verhandlungen 
gemeinsam durchzuführen. Eine Entscheidung über den Antrag 
auf Erlassung eines konsolidierten Genehmigungsbescheides 
darf solange nicht ergehen, solange ein nachträgliches 
Ansuchen um die erforderliche Genehmigung gemäß Abs. 3a 
fristgerecht gestellt wurde und noch keine rechtskräftige 
Entscheidung der Materienbehörde hierüber vorliegt. 
 
(3c) Liegen alle erforderlichen Genehmigungen für die 
Errichtung oder Änderung einer Anlage oder von 
Anlagenteilen nach den anlagenbezogenen Regelungen im Sinne 
des Abs. 1 vor, so darf die Konsolidierungsbehörde über den 
Antrag auf Konsolidierung erst absprechen, sobald alle 
rechtskräftigen Entscheidungen über etwaige nach den 
anzuwendenden Verwaltungsvorschriften für die 
Inbetriebnahme der Anlage oder Anlagenteile erforderlichen 
Betriebsbewilligungen, Benutzungsbewilligungen, 
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Kollaudierungen und dergleichen oder gegebenenfalls ein 
Abnahmeprüfungsbescheid nach UVP-G 2000 vorliegen. 
 
(4) Gegenstandslos gewordene Spruchteile, insbesondere 
Auflagen, Befristungen und Bedingungen, sind nicht in den 
konsolidierten Genehmigungsbescheid zu übernehmen. Bei 
Widersprüchen in den Genehmigungsbescheiden sind jene 
Spruchteile, insbesondere Auflagen, Befristungen und 
Bedingungen in den konsolidierten Genehmigungsbescheid 
aufzunehmen, die nach Maßgabe des Standes der Technik dem 
Schutz der Parteien und den nach den Materienvorschriften 
zu schützenden Interessen besser entsprechen. Im 
konsolidierten Genehmigungsbescheid sind auch Rechte und 
Pflichten von Dritten zusammenfassend darzulegen, sofern 
diese nicht gegenstandslos geworden sind. 
 
(5) Parteistellung in den Verfahren gemäß Abs. 1 haben der 
Antragsteller, das zuständige Arbeitsinspektorat gemäß § 12 
des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 und Personen, die 
Einwendungen gemäß Abs. 6 erhoben haben. 
 
(6) Die Behörde hat den Entwurf des konsolidierten 
Genehmigungsbescheides bei der jeweiligen Standortgemeinde 
aufzulegen und dies durch Anschlag an der Amtstafel der 
Standortgemeinde und in sonstiger geeigneter Form 
kundzumachen. Jene Personen, deren subjektiv-öffentliche 
Rechte betroffen sind, können als Parteien einwenden, dass 
der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides zu 
ihrem Nachteil nicht mit der gegebenen Bescheidlage 
übereinstimmt oder widersprüchliche Bescheidauflagen nicht 
nach Maßgabe des Standes der Technik, dem Schutz der 
Parteien und den nach Materienvorschriften zu schützenden 
Interessen besser entsprechen (Abs. 4). Werden gegen den 
Entwurf binnen zwei Wochen von den Parteien keine 
schriftlichen Einwendungen erhoben, verlieren sie die 
Parteistellung. Auf diese Rechtsfolge ist in der 
Verlautbarung hinzuweisen. Weiters hat die Behörde den nach 
den in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften bisher 
zuständigen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides zu geben. 
§ 42 Abs. 3 AVG gilt sinngemäß. Die Kosten der Kundmachung 
hat die Organisation zu tragen. 
 
(7) Die Behörde hat den Bescheid gemäß Abs. 1 an die 
Beteiligten im Sinne des Abs. 6 und an die nach den 
Rechtsvorschriften des Bundes im Sinne des Abs. 1 
zuständigen Behörden zu übermitteln. Auf Antrag der 

Organisation, deren Anlagengenehmigungen gemäß Abs. 1 in 
einem Bescheid zusammengefasst wurden, hat die nach den 
materienrechtlichen Bestimmungen zuständige Behörde in 
einem Änderungsverfahren festzustellen, welche Teile des 
konsolidierten Genehmigungsbescheides durch die Genehmigung 
der Anlagenänderung betroffen sind. Der Änderungsbescheid 
ist an die Behörde gemäß Abs. 1 zu übermitteln. 
 
(8) Konsolidierungsbehörde ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde, sofern Abs.9 nichts anderes 
bestimmt. 
 
(9) Bei Verfahren betreffend Anlagen, die dem AWG 2002 
unterliegen, ist der Landeshauptmann Konsolidierungsbehörde. 
Der Landeshauptmann kann mit der Durchführung einer 
Konsolidierung die Bezirksverwaltungsbehörde betrauen und 
diese auch ermächtigen, in seinem Namen zu entscheiden.  
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<Firma Mustermann GmbH> 

 
An die  
XY Landesregierung 
z.H.:  
Adresse 
 

Ort, Datum 
 

 
Ansuchen um Anlagenkonsolidierung gemäß § 22 Umweltmanagementgesetz 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Hinweis auf den in den Einreichunterlagen beiliegenden Textteil samt 
planlicher Darstellung (Planteil) beantragen wir hiermit die Konsolidierung der 
bundesrechtlichen Betriebsanlagengenehmigungsbescheide des ganzen 
Standortes. 
 
Wir legen nunmehr in X-facher Ausfertigung die Projektunterlagen für das 
Konsolidierungsverfahren vor. 
 
Dies nach Maßgabe des § 22 des Umweltmanagementgesetzes BGBl. I 96/2001, 
zuletzt geändert durch BGBl. I 99/2004. Wir stellen somit den  
 

Antrag 
 

nach Durchführung einer Augenscheinverhandlung auf Erteilung eines 
konsolidierten Genehmigungsbescheides auf Basis des vorliegenden Projektes. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Firma + Unterschrift 
 
 
Anlagen: Einreichunterlagen (Anlagendokumentation samt planlicher 

Darstellung (Planteil)) in X-facher Ausfertigung 

Anhang 2 
Muster beiliegendes Ansuchen1 

 
Das folgende Dokument steht zum Download unter www.emas.gv.at 
zur Verfügung. 
 
 

                                                 
1 Vgl. Leitfaden zur Konsolidierung von Genehmigungsbescheiden gemäß § 22 
UMG, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (Hrsg.), 2003. 
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Anhang 03 
Muster Konsolidierungsbescheid1 

 
Das folgende Dokument steht zum Download unter www.emas.gv.at 
zur Verfügung. 

 
 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT  
 
Bezirkshauptmannschaft  
 

 
 

E N T W U R F 
An xx 
xxxxxxxxx  
 
xxxxxxx
 
xx-UMG-200x 

 
Beilagen 
 

 

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)  
 
Bezug 
      

Bearbeiter  
 

Durchwahl 
 

Datum 
 

 
Betrifft: 
xxxxx, konsolidierter Genehmigungsbescheid   
                                                 
1 Quelle: Leitfaden zur Konsolidierung von Genehmigungsbescheiden gemäß § 22 
UMG, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (Hrsg.), 2003. 

 
 

BESCHEID 
I.  

Die Bezirkshauptmannschaft  genehmigt aufgrund der Anträge vom 
xxxx und vom xxxx gemäß § 22 Umweltmanagementgesetz (UMG) 
die Konsolidierung der Bescheide der Bezirkshauptmannschaft  
vom xxxxx,  
vom xxxxx,  
vom xxxxx,  
vom xxxxx,  
vom xxxxx, 
für die Betriebsanlage am Standort xxxxxx.  

 
 

Dieser Bescheid ist der 
Genehmigungsbescheid für die 

Betriebsanlage. 

Die Anlagendokumentation vom xxxxx, der Bestandsplan vom xxxxx, 
die Betriebsbeschreibung vom xxxx, der Brandschutzplan vom xxxx, 
das Schema Heizung, Lüftung und Gas vom xxxx,  der Bestandsplan 
Zu- und Abluft vom xxxx sowie das Abfallwirtschaftskonzept von 
xxxx sind Bestandteil dieses Bescheides. 

II. 
Folgende Auflagen werden vorgeschrieben: 
xxx 
xxx 
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III. 

2Gemäß § 138 Abs. 1 lit. a WRG trägt die Bezirkshauptmannschaft 
xxxx auf,  
xxx 
xxx  
Gemäß § 360 Abs. 1 GewO 1994 trägt die Bezirkshauptmannschaft 
xxxx auf  
xxx 
Gemäß § 360 Abs. 4 GewO 1994 wird verfügt, dass folgende 
Maßnahmen innerhalb xxxx zu setzen sind: 
xxx 
xxx 

 
IV. 

Sie sind verpflichtet die folgenden Verfahrenskosten innerhalb von 4 
Wochen ab Zustellung dieses Bescheides zu bezahlen:  
Verwaltungsabgabe für Konsolidierungsbescheid           € 
Kommissionsgebühren für Verhandlung xxxxxxx: 
für x Organ und 5xhalbe Stunden  € 
 
Barauslagen für das Arbeitsinspektorat (xxxxxxx)         € 
 
Amtsblattverlautbarungsgebühren  € 
 
Hinweis:  
Weiters sind Sie verpflichtet für Antrag, Verhandlungsschriften und Beilagen 
Gebühren gemäß Gebührengesetz zu entrichten: 
 
Kostengesamtbetrag:  € 
 

 

                                                 
2 Hinweise auf Rechtsvorschriften sind als beispielhaft anzusehen. 

 
Begründung 

 
Das Unternehmen xxxxxx hat mit Antrag vom xxxxxxxxxxxxxxxx 
um Erlassung eines konsolidierten Genehmigungsbescheides 
angesucht.  
 
Gemäß § 22 UMG hat die Behörde auf Antrag einer Organisation, die 
zumindestens eine erste Umweltbetriebsprüfung durchgeführt hat, 
sämtliche für die Anlage eines Standortes, insbesonders nach der 
GewO 1994 und dem WRG 1959 erlassenen Genehmigungen in 
einem Bescheid zusammenzufassen. Mit Rechtskraft des 
konsolidierten Bescheides treten die dadurch erfassten  
Genehmigungsbescheide außer Kraft. Der konsolidierte Bescheid gilt 
als Genehmigung nach den angewendeten Rechtsvorschriften des 
Bundes. 
 
Aufgrund des § 22 Abs. 2 UMG ist dem Antrag eine 
Zusammenstellung der Genehmigungsbescheide, eine 
Bestandsaufnahme der Maschinen- und Anlagenteile, erforderliche 
Pläne und Skizzen, eine aktuelle Betriebsbeschreibung, ein 
Abfallwirtschaftskonzept, der Bericht über die erste 
Umweltbetriebsprüfung und der Beschluss der obersten Leitung zur 
Teilnahme am EMAS-System in mindestens zweifacher Ausfertigung 
anzuschließen.  
 
Gemäß § 22 Abs. 3 UMG hat die Behörde einen konsolidierten 
Genehmigungsbescheid zu erlassen, wenn alle nach den 
angewendeten Rechtsvorschriften erforderlichen Genehmigungen 
vorliegen und wenn die Anlage konsensgemäß errichtet wurde und 
betrieben wird. Gering-fügige Abweichungen kann die Behörde im 
Rahmen des Konsolidierungsbescheides mitgenehmigen.  
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Bei widersprüchlichen Genehmigungsbescheiden sind jene 
Spruchteile, insbesondere Auflagen, Befristungen und Bedingungen in 
den konsolidierten Genehmigungsbescheid aufzunehmen, die nach 
Maßgabe des Standes der Technik dem Schutz der Parteien und die 
nach den Materienvorschriften zu schützenden Interessen besser  
entsprechen. Im konsolidierten Genehmigungsbescheid sind auch 
Rechte und Pflichten von Dritten zusammenfassend darzulegen, 
sofern diese nicht gegenstandslos geworden sind.   
 
Nach § 22 Abs. 5 leg.cit. haben  in dem Verfahren der Antragsteller, 
das zuständige Arbeitsinspektorat und Personen, die Einwendungen 
erheben, Parteistellung. Werden gegen den Entwurf binnen 2 Wochen 
von den Parteien keine Einwendungen erhoben, verlieren sie die 
Parteistellung.  
 
Die Behörde hat den nach den anlagenrechtlichen Vorschriften bisher 
zuständigen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf 
eines konsolidierten Genehmigungsbescheides zu geben.  
 
Aufgrund des § 22 Abs. 6 UMG  hat die Behörde den Entwurf des 
konsolidierten Genehmigungsbescheides bei der jeweiligen 
Standortgemeinde aufzulegen und dies durch Anschlag an der 
Amtstafel der Standortgemeinde und in sonstiger geeigneter Form 
kundzumachen. Jene Personen, deren subjektiv-öffentliche Rechte  
betroffen sind, können als Parteien einwenden, dass der Entwurf des 
konsolidierten Genehmigungsbescheides zu ihrem Nachteil nicht mit 
der gegebenen Bescheidlage übereinstimmt oder widersprüchliche 
Bescheidauflagen nicht nach Maßgabe des Standes der Technik, dem 
Schutz der Parteien und den nach den Materienvorschriften zu 
schützenden Interessen entsprechen.  
 

Die Kosten der Kundmachung hat die Organisation zu tragen. 
 
Nach § 22 Abs. 7 leg.cit. ist der Bescheid an alle Beteiligten und an 
die nach den Rechtsvorschriften des Bundes zuständigen Behörden zu 
übermitteln.  
 
Behörde ist nach § 22 Abs. 9 UMG die Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
Das Unternehmen xxxx hat dem Antrag auf Konsolidierung eine 
Zusammenstellung der Genehmigungsbescheide, eine 
Anlagendokumentation, einen Bestandsplan, ein Abfall-
wirtschaftskonzept in mehrfacher Ausfertigung angeschlossen. Das 
Bestandsverzeichnis der Maschinen- und Anlagenteile 
(Anlagendokumentation) wurde weiters in Form von xxxxx Disketten 
vorgelegt.  
 
Weiters wurde nach Aufforderung der Behörde am xxxxx ein 
Brandschutzplan mit Stand xxxxx vorgelegt.  
 
Jedenfalls werden seit xxxx am Standort xxxxxxxx gewerbliche 
Tätigkeiten durchgeführt.  
Das Unternehmen ist 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx angesiedelt.  
Das Unternehmen erzeugt am Standort  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Die Gebäude bestehen aus 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Die Anlage xxxxxxxxxxxxxxxxx wurde erstmals mit Bescheid der  
Bezirkshauptmannschaft xxxxxxxxxxx vom xxxx genehmigt.  
 
Die Errichtung bzw. die Änderungen der Anlage wurden von der 
Gewerbebehörde genehmigt, weil der  nach den gewerberechtlichen 
und arbeitnehmerschutzrechtlichen Vorschrift wahrzunehmende 
Schutz öffentlicher Interessen und subjektiv-öffentlicher Interessen  
der Parteien gewährleistet ist.  
 
Hinsichtlich der wasserrechtlichen Bewilligungen,die im Wasserbuch 
xxx eingetragen sind,  wurde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Hinsichtlich des dem Antrag angeschlossenen 
Abfallwirtschaftskonzeptes ist xxxx, dass dieses den Anforderungen 
des § 353 Gew0 1994 in Verbindung mit § 10 Abs. 3  AWG 2002 
entspricht.  
 
Das Unternehmen hat einen/keinen Bericht über die erste 
Umweltbetriebsprüfung und den Beschluss der obersten Leitung zur 
Teilnahme am EMAS-System im Sinne des § 22 Abs. 2 Z 6 und 7 
UMG vorgelegt.  
 
Dazu ist festzustellen, dass eine Vorlage derartiger Unterlagen aus der 
Sicht der Behörde nicht erforderlich ist. Der Gesetzgeber hat – ohne 
entsprechende Klarstellung im Gesetzestext – lediglich für nicht im 
Organisationsverzeichnis eingetragene Organisationen die 
Antragsstellung an derartige Kriterien geknüpft. Es versteht sich von 
selbst, dass eingetragene EMAS-Organisationen eine erste 
Umweltbetriebsprüfung durchgeführt haben mussten und einen 
Beschluss der obersten Leitung zur Teilnahme am EMAS-System 
vorliegt.  

 
Das Unternehmen ist unter der Nummer A-xxxxxxx als EMAS-
Organisation  registriert. 
Zur Klärung der Rechtsfrage, ob für die Betriebsanlage die 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen und ob die Anlage 
konsensgemäß errichtet und betrieben wird, hat die Bezirksver-
waltungsbehörde Augenscheinsverhandlungen am 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx durchgeführt.  
Aus wasserrechtlicher Sicht hat die Augenscheinsverhandlung 
ergeben, dass xxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Aus luftreinhaltetechnischer und elektrotechnischer Sicht steht fest, 
dass die Anlage xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Aus maschinenbautechnischer, bau- und brandschutztechnischer Sicht 
steht fest, dass die Anlage 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Sämtliche Abweichungen der Betriebsanlage gegenüber den 
seinerzeitigen Genehmigungsbescheiden sind daher im Rahmen dieses 
Verfahrens mitzugenehmigen, wobei die Aufträge und Auflagen zur 
Wahrung der öffentlichen Interessen im Sinne  des § 22 UMG sowie 
der Gewerbeordnung 1994 und des Wasserrechtsgesetzes erteilt 
werden müssen.   
Im Sinne des Verhandlungsergebnisses hat der Antragsteller den 
Antrag (die Anlagendokumentation, den Bestandsplan und den 
Brandschutzplan am xxxxx geändert. Gemäß § 13 Abs. 8 AVG ist die 
Änderung des Antrages zulässig, weil durch die Änderung das Wesen 
des Antrages nicht geändert wird und die sachliche und die örtliche 
Zuständigkeit nicht berührt wird.  
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Die Behörde hat den Entwurf des konsolidierten 
Genehmigungsbescheides unter Anschluss der geänderten 
Anlagendokumentation, der in der mündlichen Verhandlung 
vorgelegten Betriebsbeschreibung, des Betriebsplanes, des 
Brandschutzplanes, des Schemas Heizung, Lüftung und Gas vom 
xxxx, des Plans der Heizungssanlage vom xxxxxx sowie des 
Abfallwirtschaftskonzeptes in der Standortgemeinde vom 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx aufgelegt. Diese angeführten Unterlagen sind 
Teil des Genehmigungsbescheides.  
 
Weiters wurden die Niederschriften der Augenscheinsverhandlungen 
in der Standortgemeinde aufgelegt.  
 
Die Auflage des Bescheidentwurfes wurde durch Anschlag an der 
Amtstafel der Gemeinde xxxxxx und im Amtsblatt der 
Bezirkshauptmannschaft xxxxxxx am xxxxx kundgemacht.  
Das bei der mündlichen Verhandlung bereits beigezogene 
Arbeitsinspektorat hat zu dem Entwurf des 
Konsolidierungsbescheides Stellung bezogen und angeregt die 
Auflagen gemäß xxxxxx ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 
450/1994, (ASchG) vorzuschreiben.  
Personen, deren subjektiv-öffentliche Rechte betroffen sind, haben 
innerhalb von 2 Wochen keine Einwendungen erhoben. Diese 
Personen haben daher gemäß § 22 Abs. 6 UMG ihre Parteistellung 
verloren.  
 
Weiters wurde im Sinne des § 22 Abs. 6 den für die Anlage bisher 
zuständigen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf 
des konsolidierten Genehmigungsbescheides gegeben. Die 
Bezirkshauptmannschaft xxxxxxxxxxx als Gewerbebehörde und die 

Bezirkshauptmannschaft xxxxxxxxx als Wasserrechtsbehörde haben 
zu dem Entwurf eine/keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Es war daher spruchgemäß die Konsolidierung der Betriebsanlage zu 
genehmigen. 
Die Kosten waren gemäß   
§§ 76 bis 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 
AVG   
§ 1 der Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1976  
Tarifpost 2 der Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung 1983 – 
BVwAbgVO 83  
§ 12 Abs. 6 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 – ArbIG 93  
festzusetzen. 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Es besteht das Recht, gegen diesen Bescheid Berufung einzulegen. 
Damit die Berufung inhaltlich bearbeitet werden kann, muss sie 
 
binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich, telegrafisch, mit 
Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise bei der 
Bezirkshauptmannschaft Baden eingebracht werden, 
diesen Bescheid bezeichnen (Geben Sie bitte das 
Bescheidkennzeichen an und die Behörde, die den Bescheid erlassen 
hat), 
einen Antrag auf Änderung oder Aufhebung des Bescheides sowie 
eine Begründung des Antrages enthalten. 

 
Die Gebühr  beträgt für die Berufung € xx,--. 
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Hinweis 

 
Anbringen, die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise 
binnen offener Frist eingebracht werden und außerhalb der 
Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten als rechtzeitig 
eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst 
mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. 

 
 

Ergeht zur Kenntnis an: 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Der Bezirkshauptmann 
 

N.N. 
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Anhang 04 
Muster Auflage des Bescheids1 

 
Die folgenden Dokumente stehen zum Download unter 
www.emas.gv.at zur Verfügung. Amtsblatteinschaltung 

 
Konsolidierungsverfahren nach dem UMG 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde als Behörde nach dem Umweltmanage-
mentgesetz gibt gemäß § 22 Abs. 6  bekannt, dass das Musterunternehmen um Konsoli-
dierung der gewerbe- und wasserrechtlichen Bescheide im Standort Musterstandort ange-
sucht hat. 
 
Der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides, die Anlagendokumentation, 
das Abfallwirtschaftskonzept, die Firmenbeschreibung, ........ und die Niederschriften vom 
Verhandlungsdati liegen ab Auflagedatum für 2 Wochen in der Gemeinde auf. 
 
Jene Personen, deren subjektiv-öffentliche Rechte betroffen sind, können als Parteien 
einwenden, dass der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides zu ihrem 
Nachteil nicht mit der gegebenen Bescheidlage übereinstimmt oder widersprüchliche 
Bescheidauflagen nicht nach Maßgabe des Standes der Technik, dem Schutz der Parteien 
und den nach den Materienvorschriften zu schützenden Interessen entsprechen. 
 
Werden gegen den Entwurf binnen 2 Wochen von den Parteien keine Einwendungen 
erhoben, verlieren sie die Parteistellung. 
 
 
 Für den Bezirkshauptmann 
 N.N. 
 

 

1 Amtsblatteinschaltung 
 
 

 

                                                 
1 Quelle: Leitfaden zur Konsolidierung von Genehmigungsbescheiden gemäß § 22 
UMG, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (Hrsg.), 2003. 
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2 Kundmachung Standortgemeinde 
 
 
 
 

3 Stellungnahme – bisher zuständige 
Behörden 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT Musterbehörde 

Kundmachung Standortgemeinde 
Firma  
z.H.  
Straße  
P-Ort 
 
Kennzeichnung 
Betrifft: 
Entwurf des Konsolidierungsbescheides des Musterunternehmens, Kundmachung gemäß 
§ 22 Abs. 6 UMG 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Firma Musterunternehmen mit dem Sitz in Mustergemeinde hat um Konsolidierung 
der gewerbe- und wasserrechtlichen Bescheide  
im Standort Musterunternehmensstandort 
angesucht. 
 
Für die Durchführung des Konsolidierungsverfahrens wird die Mithilfe der Gemeinde 
benötigt. Es ergeht daher nachfolgendes Ersuchen: 
 
Kundmachung gemäß § 22 Abs. 6 UMG: 
Beiliegende Kundmachung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis Auflagedatum, an der 
Amtstafel der Gemeinde kundzumachen. Über den durchgeführten Anschlag ist der 
Bezirkshauptmannschaft zu berichten. 
 
Die angeschlossenen Unterlagen sowie die mit dem Anschlagsvermerk versehene 
Kundmachung ist der Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde innerhalb von längstens 3 
Wochen zu retournieren. 
 
Beilagen: 
Bescheidentwurf, Anlagendokumentation, Abfallwirtschaftskonzept, 
Firmenbeschreibung, ......, Niederschriften von Verhandlungen. 
 
 
  Mit freundlichen Grüßen 
  Für den Bezirkshauptmann 
  N.N. 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT Musterbehörde 

Kennzeichnung 
Betrifft: 
 
Entwurf des Konsolidierungsbescheides des Musterunternehmen, Kundmachung gemäß § 
22 Abs. 6 UMG 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde als Behörde nach dem 
Umweltmanagementgesetz gibt gemäß § 22 Abs. 6  bekannt, dass das 
Musterunternehmen um Konsolidierung der gewerbe- und wasserrechtlichen Bescheide 
im Standort Musterstandort angesucht hat. 
 
Der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides wird in der Beilage übermittelt. 
Die weiteren wesentlichen Bestandteile des Bescheides (die Anlagendokumentation, das 
Abfallwirtschaftkonzept, die Firmenbeschreibung, .... und die Niederschriften vom 
Verhandlungsdati) liegen in der Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde auf.  
 
Gemäß § 22 Abs. 6 UMG wird den bisher zuständigen Behörden bzw. dem 
Arbeitsinspektorrat Gelegenheit zur Stellungnahme geboten. 
 
Ergeht an: 
das zuständige Arbeitsinspektorrat  
die Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde, Gewerbebehörde 
die Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde, Wasserrechtsbehörde 
 
 
  Für den Bezirkshauptmann 

N.N. 
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4 Parteienkundmachung 
 
 
 
 
 
 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT Musterbehörde 

Kennzeichnung 
Betrifft: 
Entwurf des Konsolidierungsbescheides des Musterunternehmens, Kundmachung gemäß 
§ 22 Abs. 6 UMG 

KUNDMACHUNG 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Musterbehörde als Behörde nach dem 
Umweltmanagementgesetz gibt gemäß § 22 Abs. 6  bekannt, dass das 
Musterunternehmen um Konsolidierung der gewerbe- und wasserrechtlichen Bescheide 
im Standort Musterstandort angesucht hat. 
 
Der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides, die Anlagendokumentation, 
das Abfallwirtschaftskonzept, die Firmenbeschreibung, ........ und die Niederschriften vom 
Verhandlungsdati liegen ab Auflagedatum für 2 Wochen in der Gemeinde auf. 
 
Jene Personen, deren subjektiv-öffentliche Rechte betroffen sind, können als Parteien 
einwenden, dass der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides zu ihrem 
Nachteil nicht mit der gegebenen Bescheidlage übereinstimmt oder widersprüchliche 
Bescheidauflagen nicht nach Maßgabe des Standes der Technik, dem Schutz der Parteien 
und den nach den Materienvorschriften zu schützenden Interessen entsprechen. 
 
Werden gegen den Entwurf binnen 2 Wochen von den Parteien keine Einwendungen 
erhoben, verlieren sie die Parteistellung. 
 
 
  Für den Bezirkshauptmann 
  N.N. 
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 Weitere Informationen zu EMAS ("eco-management and audit scheme") zum Umweltmanagement, zu Förderungen, zu Gesetzen und Veranstaltun-
gen finden Sie unter 

 www.emas.gv.at. 
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